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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droits fondamentaux

Im Februar gab der Bundesrat den Vorentwurf zu einem Gesetzespaket in die
Vernehmlassung, welches griffigere rechtliche Mittel zur Bekämpfung von Rassismus
und Gewaltpropaganda enthält. So soll namentlich die öffentliche Verwendung von
Kennzeichen verboten werden, welche mit Rassismus assoziiert werden, wie etwa
Hakenkreuze oder SS-Zeichen. Die Gesetzesrevision strebt zudem auch an, die
Zugehörigkeit zu rassendiskriminierenden Vereinigungen oder zu Organisationen,
welche zu Gewalt aufrufen, unter Strafe zu stellen. Im Hinblick auf die Durchführung
der Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz im Jahre 2008 schlug die Regierung
auch die gesetzlichen Grundlagen für eine Datenbank vor, in der sogenannte Hooligans,
aber auch andere gewalttätig vorgehende Individuen erfasst werden können. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.02.2003
HANS HIRTER

Der Bundesrat gab im Dezember sein weiteres Vorgehen bei der Schaffung von
griffigeren rechtlichen Mitteln zur Bekämpfung von Rassismus und Gewaltpropaganda
bekannt. Da die Einführung der Strafbarkeit der Zugehörigkeit zu
rassendiskriminierenden Vereinigungen in der Vernehmlassung keine Mehrheit
gefunden habe, werde man sich auf ein Verbot der öffentlichen Verwendung von
Symbolen konzentrieren, welche mit Rassismus assoziiert werden, wie etwa
Hakenkreuze oder SS-Zeichen. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.12.2004
HANS HIRTER

Im Bestreben, griffigere rechtliche Mittel zur Bekämpfung von Rassismus und
Gewaltpropaganda zu schaffen, nahm die Rechtskommission des Nationalrats das
Anliegen einer Petition der Jugendsession 2003 auf und reichte eine Motion ein für ein
Verbot der öffentlichen Verwendung von Symbolen, welche für extremistische,
gewalttätige oder rassistische Bewegungen stehen (z.B. Hakenkreuz). Im Einverständnis
mit dem Bundesrat hiess der Nationalrat diese Motion gut. Bundesrat Blocher
erläuterte in diesem Zusammenhang, dass er ein derartiges Verbot nicht wie
ursprünglich geplant zusammen mit den Strafnormen zur Bekämpfung des
Hooliganismus bei Sportveranstaltungen und der Propaganda für Gewalt vorlegen
werde. Letztere seien wegen der in der Schweiz stattfindenden
Fussballeuropameisterschaft 2008 vordringlich. Der Ständerat akzeptierte die Motion
und die Petition in der Folge ebenfalls. 3

MOTION
DATE: 15.06.2005
HANS HIRTER

Im Juli eröffnete das EJPD die Vernehmlassung über ein Verbot der öffentlichen
Verwendung, Verbreitung und der Ein- und Ausfuhr von rassistischen Symbolen wie
zum Beispiel das Hakenkreuz. Ein solches Verbot hatte der Nationalrat 2005 mit einer
Motion gefordert. Als rassistisch gelten nach den geplanten Bestimmungen
insbesondere Symbole des Nationalsozialismus und auch deren Abwandlungen, die in
rechtsextremen Kreisen als Ersatz verwendet werden. Diese Vorschläge stiessen in der
Konsultation auf breiten Widerstand. Die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der
Schweiz gab zu bedenken, die vorgesehenen Bestimmungen seien nur schwer
anzuwenden. Dagegen sprachen sich auch die FDP, die SVP und die Grünen aus,
während sich CVP und SP nicht zur Vorlage äusserten. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 02.07.2009
HANS HIRTER

Nachdem der Vorentwurf für ein Verbot der Verwendung von Symbolen, welche
extremistische, zu Gewalt und Rassendiskriminierung aufrufende Bewegungen
verherrlichen, in der Vernehmlassung auf breiten Widerstand gestossen war, beschloss
der Bundesrat im Sommer 2010, auf die vorgeschlagene Ergänzung des
Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes zu verzichten. Wie die Regierung in
einem entsprechenden Bericht darlegte, schliesse sie sich den in der Vernehmlassung
vorgebrachten Argumenten an, dass eine genügend bestimmte Definition der
verbotenen Symbole schwierig wäre und dass ein solches Verbot «keinem dringenden
gesellschaftlichen Bedürfnis» entspreche. Auf der Grundlage dieses Berichts
beantragte sie der Bundesversammlung, die Motion 04.3224, mit der die Forderung

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.09.2011
KARIN FRICK
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nach dem Verbot eingebracht worden war, abzuschreiben. Die eidgenössischen Räte
kamen diesem Antrag im darauffolgenden Jahr stillschweigend nach und schrieben die
Motion ab. 5

1) Presse vom 13.2.03.
2) NZZ, 23.12.04. 
3) AB NR, 2005, S. 165 ff.; AB SR, 2005, S. 640 f. 
4) BBl, 2009, S. 5151.; NZZ, 2.7. und 3.11.09; TA, 2.7.09.
5) AB NR, 2011, S. 832; AB SR, 2011, S. 851 f.; BBl, 2010, S. 4851 ff.
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